
Zahlungsweise der Schulgebühren
(Abbuchung im Monat / in den Monaten)

Zusatzgebühr I *) Zusatzgebühr II **)

Unterrichtsart Unterrichtszeit
pro Woche

jährlich
(11)

½ jährlich
(11 / 03)

¼ jährlich
(11 / 01 / 03 / 05)

monatlich
(ab 11 in 10 Teilbeträgen)

Zahlungsweise wird an die Zahlungsweise der 
Schulgebühren angeglichen

Elementarunterricht

• Musikwichtel  I + II + III
• Musikgarten and English

45 Min. € 203,– € 106,– € 56,–

Nicht möglich 

• Musikalische Früherziehung
5–7 Kinder
8–10 Kinder
11–15 Kinder

45 Min.
60 Min.
75 Min.

€ 252,– € 133,– € 69,–

• Rhythmik
5–7 Kinder
8–10 Kinder

45 Min.
60 Min.

€ 252,– € 133,– € 69,–

Instrumental-/Vokalunterricht

• Einzelunterricht 45 Min. € 998,– € 518,– € 262,– € 106,– € 521,– € 478,–

• Einzelunterricht 30 Min. € 667,– € 345,– € 174,– € 71,– € 347,– € 319,–

• Gruppe zu 2 45 Min. € 550,– € 285,– € 144,– € 58,– € 260,– € 239,–

• Gruppe zu 3 45 Min. € 400,– € 207,– € 104,– € 42,– € 174,– € 159,–

• Gruppe ab 4 45 Min. € 313,– € 163,– € 82,– € 33,– € 131,– € 120,–

• Suzuki-Unterricht: 
Einzel- (E) und Gruppenunterricht (G)

E 30 / G 50
E 20 / G 40

€ 998,–
€ 667,–

€ 518,–
€ 345,–

€ 262,–
€ 174,–

€ 106,–
€ 71,–

€ 521,–
€ 347,–

€ 478,–
€ 319,–

• Bläserklasse € 560,– € 280,– € 140,– € 56,– 

Ensemble

• Kinderchor mit Unterricht € 37,–

Nicht möglich



• Kinderchor ohne Unterricht € 44,–

• Ensembles/Orchester/Zusatzfächer mit Unterricht € 37,–

• Ensembles/Orchester/Zusatzfächer ohne Unterricht € 186,– € 44,–

Für jeden Schüler wird pro Schuljahr eine Versicherungsgebühr in Höhe von € 1,20 erhoben.

Besonders beachten:  Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur in Ausnahmefällen möglich (s. Allgemeine Geschäftsbedingungen der KMS). Dabei ist eine Abmeldegebühr in Höhe von € 13,– zu 
entrichten. Ausschließlich für den Elementarunterricht des 1. Unterrichtsjahres gilt mit Unterrichtsbeginn eine 6-wöchige Probezeit, während der eine Abmeldung ohne Entrichtung der 
Abmeldegebühr innerhalb des laufenden Schuljahres ohne Begründung möglich ist. 

 Wenn ein Bankeinzug der Schulgebühren nicht möglich ist, bzw. die Schulgebühren nicht termingerecht beglichen werden, fallen Rücklastschriftgebühren bzw. Mahngebühren von 
jeweils € 10,– an.

*)    Zusatzgebühr I  für alle SchülerInnen aus Nichtmitgliedsgemeinden unabhängig vom Alter, sowie alle SchülerInnen der KMS, die die Volljährigkeit mit Vollendung des 18ten Lebensjahres erreicht 
haben. Erlass für SchülerInnen, Auszubildende, StudentInnen, sowie Wehrdienst- u. Zivildienstleistende wird nur für BürgerInnen der Mitgliedsgemeinden gewährt, wenn eine 
entsprechende Bescheinigung unaufgefordert bis 15.11. des lfd. Schuljahres vorgelegt wird.

**)   Zusatzgebühr II  fällt nur dann an, wenn unter Umgehung einer u.U. vorhandenen Warteliste bei den einzelnen örtlichen Schulen doch Unterricht in Anspruch genommen wird. Die Zusatzgebühr II 
kann nur von BürgerInnen der Mitgliedsgemeinden, die das 18te Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. zum Erlass berechtigt sind (siehe oben), in Anspruch genommen werden.

Geschwister erhalten Ermäßigungen wie folgt: 2. Geschwister 5%, 3. Geschwister 20%, 4. Geschwister 50%.

Folgende Kommunen unterstützen die KMS als Mitglieder:  Alling, Eichenau, Fürstenfeldbruck, Germering, Gröbenzell, Maisach & Gernlinden, Olching & Esting, Puchheim, Moorenweis.

Gebührenordnung der Kreismusikschule Fürstenfeldbruck e.V. – Schuljahr 2010/2011    (Stand 01.09.2010)


